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Allgemeinverfügung des Thüringer Landesverwal
tungsamtes zur Erteilung von Ausnahmen gemäß 
§ 70 Abs. 1 Nr. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs
Ordnung (StVZO) zur Farbgebung, Anbringung von
Konturmarkierungen, zusätzlichen Applikationen
an Fahrzeugen der Feuerwehren und des Kata
strophenschutzes sowie gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) über die
Anbringung von hinteren Kennzeichen an Fahrzeu
gen der Feuerwehren

1. Ausnahmegenehmigungen

Gcmüß § 70 AbS. 1 Nr. 2 StVZO 1. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 2 c der 
Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen 
und Ober Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenver� 
kehrsroch1s wird tür Fahrzeug& der Feuerwehren u1ld des 
Katastrophenschutzes, dle nach den §§ S2 Abs. 3 und 55 
Abs. 3 StVZO mh blauen Bllnkleuchten und Einsatzhom aus• 
gerüs1et sioo und Innerhalb de.s Freistaates Th.Urlngen elnge• 
setzt werden, fol gende Ausnahme von §§49 a und 53 Abs. 10 
Nr. 4 StV20 cncilt: 

1.1 Farbgebung 

O!e Fa,bgebung richtet sk;h nach DIN 14502-3 In derjcwclls 
91'.!ftigen Fassung, 

Abweichendvol\den Bestimmungen des§49 aAbs.1 StV20 
dOrlen 

• Feuerwehrfahrzeuge in den Farben: 

(Tages-) Levch1rot RAL 3024, 
(Tages-) Leuch1rot/Weiß RAL 30241901 O, 
Lcuchth8Urot RAL 3026 oder 
Lcuchthellrot/Weiß AAL 302619010 

, Fahrzeuge des Katas1rophenschutzes zusätzlich mit der 
Grundlarbe 

Wei8 RAL9010 

zugelassen werden. Die Fa,bgebung kann dUtch Lackierung 
oder durch foHen erfolgen. 

Nach OIN 1 t.502-3 muss die äu'Oere Fa,bgebung der Karos
$Cf'le all.seitig jew�ls zu mindestens 75 % der amechenbaren 
Fläche In der Grundfarbe ausgeführt sein. Da die In Nr. 1.3 
beschriebenen Applikationen wesentlloh zur' Verbesserung 
der Tages- und Nachtsichtbarkeit beitragen, können sie bei 
der Ermtttlung d:er F!Achenantelle an Stelle der Grundfarbe 
angerechnet werden. 

1.2 Kontur- und Sttclfoomarklerungen 

Feuerwe lvfahr2euge dürfen gemäß den Bestimmungen des 
§ 53 Abs. 10 Nr. 4 StVZO mit einer Kontur- oder Streifenma,
kierung in Anlehnung an ECE-R 104 veroohen sctn. 

Wenn die vorhandenen Flächen ein Anbringen von retro
reflcktlerenden Streifen in der nach ECE-A 104 vorgegebenen 
Mlndestbrefte von 50 mm nicht ermöglichen. darl die Strel• 
fenbreite aul das notwendige Mindestmaß reduziert werden. 
Eine Streifenbrei te von 25 mm soll aber nicht untcrschtiUen 
werden. 

An Fahrzeugen, die mit den nachfolgend genanntCJl nu ores
zicrcnd gelben AppUkatiooen versehen se!n dür1cn. können in 
Anletinung an ECE-R 104 auch Strcif&n- oder KMturmarkie
rungen h Gelb {fl1JOtesziercnd und r'etrorcflektierti'Kl) gemäO 
DIN 14502-3 verwendet werdoo. 
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1.3 Zus�tzliche Applikationen  

Abweichend von den 8estimmungen des§ 49 a StVZO Abs. 1 
dürfen Feuerwehrfahrzeuge unef Fahrzeuge des Katastro• 
phensctwtzes mit zusätzlichen flu0<eszierenden odet (retro•} 
reflektierenden Applik.at onen gemä.6 OIN 14502<! wie folg1 
avs-gestattet sein: 

1.3.1 raflrzeugc mit der Grtmdfar'be Feuerrot odet Verkehrsrat 
(RAL 3000/RAL 3020/ 

• Front• und Heckbereich: 

Streifenmarkierung, von der Fahrzougrnlttc aus im Winkel 
von 45" schräg nach außen/uoten vertaufend, abwechselnd 
In den Fal'ben Rot (rGtrorefleklierend) und Gelb (fluoreszie• 
rend und rettoretlektierend'} oder abwechselnd t.n den Far• 
ben !!tot (rcttotcllck.tierend) und Weiß ((etrOf'eflektH!!rend). Die 
Streifenbreite soll joweils ca. 1 00 mm bettagc9n. 

An der FahrzC-1.Jgvorderseite ist zusätzlich oder an Stelle 
einor Strelfenmarkjerung auch das Anbringen des Schrift
zuges „Feuerwehr'' in fh,1oreszlerend Gelb {retroreflek.tlerend) 
oder Weiß (te1roreflektierend) zulässig. 

· Fahrzeugseiten:

Streifenapplikation(en) und/Oder dl,e Scnrlftzoge „Feuer
wehr" bzw • .,(9112"' in Geb (fluoreszierend und retroreflek
tlerend) oder Weiß {re troreflektierend). 

1 .3.2 Fahrzeug& mit der Grundfarbe Leuchtrot (RAL 3024) odor 
Leuchthellrot (RAL 3026] 

• Front- und Heckberei-ch: 

Streifenmark.cerung, von dor Fahaougmltte aus Im Winket 
von 45° schrag nach alA3cn/unten verlaufend, abwechseJn(f 
zur Grundlatbe In der Kontrastfarbe Weiß (retrorefle�tierend) 
oder abwechselnd in Qe.n Farben Act {retroreflektlerend) 
Uf'ld Weiß (retroreflektierend). Die Str·effeo'otefte s-oll !ewo ls 
c:a. 100 mm betragen. 

An der Fahrzeugvorderseite ist zus.!ltzlich odor an Stelle 
einer Streifenmartdetung auch das Anbringen des Sch.rift
zvgcs „Feuc,wenr"' in Weiß (retrorot1ektie1end) zulässig. 

· Fahr'zrugso-iton: 

Streifenapplikation(en} und/oder die Sc-hrfftzOge „Feuer•
wehr" bzw ... �112" in der Farbe Weiß (retroref'ektlerencf}. 

2 Gemäß§ 47 Abs. 1 Nr. 1 FZV 1. V. m, § 9 Alls. 2 Nr. 3 de, ThO
ringer Verordnung zur Übertrag1..'t'lg von e,mach1igungEm und 
Obcs Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrs
rechts wird für Fahrzeuge der Feue1wehren, die nach cl'en 
§§ 52 Abs. 3 und 55 Abs, 3 StvZO mit· blauen Blinkleuchten 
und Einsatz.hom �usger0$tet sind und fnnorho.lb dos FroJ. 
staates Thüringen eingesetzt werden. folgcndo Ausnahme
von§ 10 Abs. 6 Nr. 1 F:ZV orttil!:

2.1 Oor Absland zwischen dem oberen Rand des K&nnz6ichens
und der Fahrbahn dar1 mehr afs 2 m betra-gen. 

2.2 FOr Fahrzeuge, d e bl.s zum 31.12.2016 erstmals zugolassen 
wotden/wwden, darf dit) Mitte de-s hinteren Kennzeichens 
auch rochts von de.t Längssymmetrl&ebene des Fahr2eugs 
liegen. 

II. Nebenbestimmungen

Zur Kennzek;hnung sind normgerechte oder bauartgenehmigte Eie• 
mente zu verwenden. Es wltd u. a. aut die V<1rgaben der UN-ECE 
Regelungen Nummer 48 vn<:f 104 $0\vle § 53 AbS. 10 StV20 vcrwle• 
scn. Als normgerecht sind ebenfalls Kennzeichnungen mit für fran
zösische Einsatz.fahrzeuge amtUch zulasslgen reflektle1enden bz.w. 
fluoreszierenden Kennz.eichnun,gse!emcnlcn (Protzelchen TPESC·B) 
am ganzon Fahrzeug einschließlich Heck-Warnflächen (vgt. NFS 61· 
503 v. 04/2011 -

,.
Signalisatlon Compl6mentairej zu bewerten. 

Die Zulässigkeit ist durch Prüt2:eichen auf der Markiemng oder aus
nahmsweise durch nac.hvollziehbare einschlägige Herstellernach• 
weise zu bele9Cn. Die H erstelle-machwelse mOssen eine Beur1ellung 
tn Anlehnung an ci.e ECE-Aegelung 104 hlnsichtllch der geford,orton 
Falb-- und AelleJ<IOM\vMe ermögHCh&ll, 

Oic Verwendung von Leuchtstoffen und/O<fer fückStrahlenden Mit•
tehi darl VOrgesehr'ieb&r'le Kenr'\Zelchnungcn (z. B. Kontumtarkierung 
nach ECE•Aegelungen Nr. 48 und 104 sowio § 53 Abs. 10 StVZO} 
nicht ersetzen cder beeinträchtigen, falls dies nicht ausdrücklich 
zugetassen wird, 

Bel vollflachiger rOckwärtiger Warnmarkierung nach Abschnitt 1 .3.1 
und 1,3.2 kann <fie gegebenenfalls vorgeschriebene Kon1urmal'kie-
rung am Fahrzeugheck entfalterl, 

III. Widtrrul•vorl>ohall 

Oie Regelungen dieser Allgemeinvertiigung können jederzeit ganz 
oder teilweise widorrulen bzw. mit weiteren Neben!)estimmvngen 
versehen ,verden. 

IV. lnkfatttre.ten 

Die All9&meinverfügun9 trin am Tage nach lh.rer Bekanntmachung 
In Kiaft. Die Allgemeinverfügung vom 03. 11.201 l (At. 520.2.08· 
3614,03�0999/11) wird hiermit aufgehoben. 

V. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann !nncrh.alO eines Monats naeh dessen 
B!kanntgab! Klag� b01M 

Verwaltun05gel'icht WEli:mar 
Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar (Hausadresse) oder 
Postfach 24 48, 99dll5 w.,;mar 1Postadressa) 

schriftlich oder zur NJiederschrift des Urkundsbeamten det 
Ges,chäftss1elle dieses Gerl-chts erhoben werden. Oie Klage muss 
<fen Kläger, den Beklagten (Freistaat ThOringen. vertreten durch 
den P·raslden1en des Thüringer Landesverwalwngsamtes) und don 
Gogonstand dos Klagebogehr•ns bozolchnon unef soll ein&n 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur SegtOncJu.ng dienenden Tat
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid sotl in Urschrift: oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage
und den Schriftsätzen sol len Abschriften fOr die we'teren Beteiligten
beigefOgt werden. 

Weimar, den 31.03.2016 

Landesveswaltung.samt 
-Der Präsident-

AoOner 

LandesverwalnJngsamt 
Weimar,31.03.2016 
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